
FIESTA,
DAS LABEL DEINER

BESTEN FESTE

www.labelfiesta.ch



für die mit der Bewilligung 
von Veranstaltungen

beauftragten Behörden

EMPFEHLUNGEN

Ziel dieser Broschüre ist es, den Walliser Gemeinden, 
den Polizeien und den Organisatoren die Informationen 
zu liefern, die für einen reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltungen notwendig sind.
  

Unter «Veranstaltung» ist jede Ansammlung von Personen zu 
verstehen, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist oder nicht, mit oder 
ohne Getränke- und Speiseangebot sowie mit oder ohne Darbietung von 
Attraktionen, die in gewissen Fällen ein besonderes Risiko darstellen 
können. 

Alle Bewilligungen oder Verbote von Veranstaltungen müssen sich 
unbedingt auf eine gesetzliche Basis oder die allgemeine Polizeiklausel 
stützen.

Die Behörden tragen im Falle von Problemen (Schlägereien, Unfälle, 
Belästigungen, Plünderungen usw.) die Verantwortung:

 falls sie nicht die notwendigen Massnahmen ergriffen und kontrolliert 
haben, um das Risiko auf die Norm zu reduzieren;

 wenn sie die Veranstaltung bewilligt haben, obwohl diese 
offensichtlich hätte verboten werden sollen; 

 oder unter dem Vorwand, dass sie weder Eigentümer noch Mieter der 
Räumlichkeiten sind. 

  

Die Dokumente I und II ermöglichen:

 den Gemeindebehörden: 
 • die Risiken einer Veranstaltung zu beurteilen
 • die Veranstaltung zu bewilligen oder zu verbieten

 den Polizeiorganen:
 • den Anlass optimal zu beaufsichtigen

 den Organisatoren: 
 • im Voraus alle organisatorischen Massnahmen zu treffen, 
   damit das Fest in toller Erinnerung bleibt 

Alle Veranstaltungen, welche die   obligatorischen Kriterien    
erfüllen, werden mit dem Label «Fiesta» zertifi ziert. Im Gegenzug 
wird der Organisator im Rahmen des Möglichen auf all seinen 
Kommunikationsunterlagen das Fiesta-Logo anbringen.



FAKULTATIV EMPFOHLEN OBLIGATORISCH

Logistik und Administration 
Frist für die Beantragung der Bewilligung – 6 Monate bis 1 Jahr 
im Voraus 
Frist für die Beantragung der Bewilligung – 6 Monate im Voraus
Frist für die Beantragung der Bewilligung – 1 Monat im Voraus 
Strafregisterauszug des Organisators
Programm der Veranstaltung 
Budget
Plan des Veranstaltungsorts (Abgrenzung, Aufstellen von Zelten, Sitzreihen usw.)

Polizeistunde
Defizitgarantie
Versicherung: Kopie des Haftpflichtversicherungsvertrags 
Rücktransport vorgesehen
Fahrpläne eventueller Transportmöglichkeiten aufhängen
Angebot Kombinationsbillett (Hin- und Rückfahrt + Eintritt)

Vormeinung Polizei

Betriebsbedingungen
Respektieren der Polizeivorschriften des Gesetzes über die Beherbergung, 
die Bewirtung und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken * 
Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes über die Gewerbepolizei 
(Verkauf von Tabakwaren) * 
Einhaltung des Walliser Gesundheitsgesetzes bezüglich Passivrauchen 
und Raucherräume *
Reinigung siehe Tabelle Risiko-Management, Empfehlungen von Fiesta

Feuerpolizeiliche Kontrolle
Infrastruktur: Kontrolle durch den Sicherheitsbeauftragten
Sanitätskonzept, dem Organisator ist die Notrufnummer 144 bekannt
Lautstärke innen (maximal 93dB), Veranstaltung im Freien (maximal 
125dB), schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der Schall- und Laser-
Verordnung durch den akustischen Veranstalter
Aushang der Getränkepreise 
Anbieten von mindestens 3 alkoholfreien Getränken, die bei gleicher 
Menge weniger teuer sind als das billigste alkoholische Getränk
Hinweis auf alkoholfreie Getränke
Kein Verkauf von Flaschen mit hochprozentigem Alkohol
Verwendung von recycelbarem Material
Angebot von Speisen (Sandwiches, Verpflegungsstand usw.)

Im Festbereich sind Ruhezonen vorgesehen 
Signalisierung von WCs
Kaltes fliessendes Trinkwasser verfügbar 
Ausreichende Anzahl Parkplätze
Zugang für Behinderte vorgesehen

bis zu 500
Personen 

Veranstaltung
500 bis 1000

Personen

Veranstaltung
> 1000

Personen 

Veranstaltung

DOKUMENT I KRITERIEN



Das Label «Fiesta» wird vergeben, wenn alle 
aufgeführten obligatorischen Kriterien erfüllt sind.

Sicherheit und Prävention
Sicherheit innen/draussen:
Kopie des Vertrags eines privaten Sicherheitsdienstes
Betäubungsmittel: jeglicher Konsum verboten  
(im Festbereich und in der unmittelbaren Umgebung)

Kontakt mit Soziokulturellen Animatoren, Streetworkern, 
spezialisierten Institutionen
Ein Koordinator Prävention/Sicherheit im OK
Kontakt mit dem Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde
Aushang des Verbots für den Verkauf von Alkohol (16/18 J.)
Aushang des Verbots von Cannabiskonsum
Personal über Jugendschutz-Gesetze informieren
Bändel zur Altersidentifizierung am Handgelenk anbringen
Einladen der Engel von «Be My Angel Tonight»
Bewilligung der Gemeinde

 
 Label Fiesta (Fiesta-Plakat auf dem Veranstaltungsgelände anzubringen)

* > Das Gesetz verbietet den Verkauf von Wein und Bier an unter 16-Jährige sowie von Alcopops 
  und Spirituosen an unter 18-Jährige.   
 > Das Gesetz verlangt das Anbringen von Schildern, die an die Gesetzesvorschriften zum 
  Alkoholverkauf erinnern.   
 > Im Wallis ist der Verkauf von Tabakwaren an unter 16-Jährige verboten.   
 > Rauchen an öffentlichen Orten und Tabakwerbung auf öffentlichem Grund sind verboten.   
 > Nach 18 Uhr haben Jugendliche unter 12 Jahren nur in Begleitung des gesetzlichen
  Vertreters oder eines durch diesen bevollmächtigten mündigen Dritten Zutritt zu den
  Räumlichkeiten und Plätzen. Für Jugendliche unter 16 Jahren gilt diese Regelung ab 22 Uhr.   
 > Die Gäste von öffentlichen Lokalen haben Ruhe und Ordnung zu respektieren.   
 > Der Inhaber der Betriebsbewilligung ist für die Kontrolle des Zutrittsalters verantwortlich.   

FAKULTATIV EMPFOHLEN OBLIGATORISCH bis zu 500
Personen 

Veranstaltung
500 bis 1000

Personen

Veranstaltung
> 1000

Personen 

Veranstaltung



DOKUMENT II RISKO-MANAGEMENT: EMPFEHLUNGEN 
Unterstützung bei der Umsetzung der Kriterien

Art der Risiken Vorzusehende Massnahmen Zuständig

VERKEHRSREGELUNG

Verkehrsregelung Aufstellen von Verkehrsschildern, Umleitung Polizei

Eventuelle Absperrung von Strassen Polizei

Verkehrsregelung Polizei

Pressemitteilung, Verkehrsmeldungen Polizei oder Organisator

Maximale Parkplatzkapazität Auswahl geeigneter Plätze, die auch bei Regen 
befahrbar sind 

Organisator

Parkplatzzufahrt und -ausfahrt Markierung 
Diversifizierung der Zufahrts- und Ausfahrtsachsen

Organisator, Sicherheits-
dienst, Feuerwehr

Überwachung des Parkplatzes Privater Sicherheitsdienst Organisator, privater 
Sicherheitsdienst

SICHERHEIT AM 
VERANSTALTUNGSORT  

Stau an den Eingängen Genügend Kassen und Eingänge 
Eintrittsbändel für Teilnehmer

Organisator, 
Sicherheitsdienst

Räumungskonzept Organisator

Maximale Kapazität – Eingangsbeschränkung bei 
sehr grossem Andrang

Organisator

Freie Notausgänge Feuerwehr

Betreuung und Abtransport 
von Verletzten

Für die Rettungsdienste reservierte Fahrbahnen   
+ Notausgänge kennzeichnen

Organisator, Polizei

Brand, Explosion Für die Rettungsdienste reservierte Fahrbahnen   
+ Notausgänge kennzeichnen

Organisator, 
Feuerwehr, Polizei

Einhaltung der Polizeistunde Etappenweise Schliessung 
(Beispiel: 00.30 Uhr Schliessung der Kassen; 01.00 
Uhr Ende Getränkeausschank; 01.30 Uhr Abstellen 
der Musik; 02.00 Uhr Räumung des Veranstal-
tungsorts) 

Organisator
Polizei

Kommunikation 
zwischen Organisatoren 

Die für den Eintritt zuständigen Personen stehen 
mit dem Organisator per Telefon oder Funk in 
Verbindung

Organisator, 
Sicherheitsdienst

Getrennte Toiletten Männer/Frauen 1 Einheit/200 Personen Organisator

Lärmemission Der Lärmpegel darf 93 Dezibel nicht übersteigen.  
Ausnahmen sind möglich, müssen aber 10 Tage  
im Voraus beantragt werden. Bedingungen für 
Ausnahmen: Klare Information mittels Plakaten, 
dass das Maximum überschritten wird und ein 
Risiko für das Gehör besteht

Organisator

Die Lautsprecher sind mindestens 5m über dem  
Boden angebracht oder eine für das Publikum  
gesperrte Zone wird abgegrenzt

Organisator, 
Sicherheitsdienst



Art der Risiken Vorzusehende Massnahmen Zuständig

Gratis Abgabe von Ohrstöpseln Organisator

DJs, die schnelle Musikrhythmen spielen 
(120 oder mehr Schläge pro Minute), müssen 
die Kadenz jede Stunde für 10 Minuten reduzieren

Organisator
Sicherheitsdienst

Laser Laserstrahlen dürfen keine schädigenden
Effekte verursachen und nicht direkt auf 
die Augen gerichtet werden

Organisator
Sicherheitsdienst

Laserstrahlen werden in geschlossenen Räumen 
mindestens 2.5 m und im Freien 5m über   
dem Boden ausgestrahlt 
Laser dürfen nicht auf reflektierende Oberflächen 
projiziert werden und die Anlage darf für das 
Publikum nicht zugänglich sein

Organisator
Sicherheitsdienst

LOGISTIK 

Medien Kommunikation der geplanten Präventions-
massnahmen in den Medien

Organisator

Finanzielle Garantie Die Gemeinde kann zur Deckung von allfälligen  
Kosten (Beschädigungen, Werkhof) eine  
Vorauszahlung verlangen, die bei Nichtgebrauch  
zurückerstattet wird

Gemeinde

Haftpflicht Veranstalter überprüft, ob einfacher  
Diebstahl versichert ist, vor allem wenn teures  
Material ausgeliehen wird

Gemeinde

Werbeeinschränkung Die Lebensmittelverordnung verbietet die
Werbung für alkoholische Getränke, die sich an
Jugendliche unter 18 Jahren richtet (Art. 11).
Das Walliser Gesundheitsgesetz verbietet die 
Tabakwerbung (Art. 111).

Organisator

PRÄVENTION 

Alkohol Eine Auswahl von alkoholfreien Getränken,   
die billiger sind als das billigste angebotene  
alkoholische Getränk, wird angeboten

Organisator

Das Reglement über den Jugendschutz ist 
ausgehängt

Organisator

Organisation eines Rücktransportes (Pendelbus   – 
Zusammenarbeit mit Taxi, Bettmobil)
Publikation der Fahrzeiten

Organisator

Happy Hour für alkoholfreie Getränke organisieren Organisator

Fruchtsaft-Bar anbieten Organisator

Verzicht auf Alcopops Organisator

Vorsehen, dass eine Person, die das Veranstal-
tungsgelände verlässt, nicht mehr darauf zurück-
kehren kann, damit nicht von Aussen Alkohol 
besorgt werden kann

Organisator



Art der Risiken Vorzusehende Massnahmen Zuständig

Alkohol und Drogen Autofahrer können einen Atemlufttest machen Organisator
Transportunternehmen

Aktion «Angel-Driver» fördern: Gratiseintritt/gratis 
alkoholfreie Getränke für den Fahrer

Organisator
Sucht Wallis

Plakate zu Betäubungsmitteln klar ersichtlich  
anbringen – eventuell Zusammenarbeit mit der  
Kantonspolizei

Organisator

Belüftung Ausreichende Belüftung ist sicherzustellen.
Mangel an frischer Luft und zu grosse Hitze 
können Unwohlsein verursachen

Organisator

Sanitätsdienst und Sicherheit Ein offiziell anerkannter Notfalldienst ist vor Ort. 
Der Notfalldienst der Region wird mehrere Tage 
im Voraus über die Veranstaltung informiert

Organisator

Ein Ruheraum ist vorhanden Organisator

Ein Verantwortlicher für den Sanitätsdienst  
ist ernannt 

Organisator

Beim Eingang ist eine systematische 
Durchsuchung vorgesehen, um das Mitbringen  
von Alkohol, Drogen und Waffen zu verhindern
Sicherheitsdienst in Arbeitsuniform

Organisator 
Sicherheitsdienst

Jugendschutz Alterskontrolle beim Eintritt, offiziellen Ausweis
verlangen (Schüler-/Studentenausweise sind 
leicht zu fälschen)

Organisator

Eintrittsbändel zur Altersidentifizierung ans 
Handgelenk anbringen

Organisator

Schulung Bar-Personal – Diese Personen
müssen volljährig sein und auf 
Alkoholkonsum verzichten

Organisator

Personen, die Alkohol oder Tabakwaren an 
nicht Berechtigte abgeben, verwarnen

Organisator
Sicherheitsdienst

Gewaltprävention Beleuchtung der Parkplätze, Treppen,  
Notausgänge, Toiletten, Garderoben 

Organisator

Eintrittspreis Bis zum Ende vollen Eintrittspreis verlangen, 
um Nachzügler abzuhalten, die das Fest stören 
könnten

Organisator

REINIGUNG

Ein System für die Reinigung 
des Veranstaltungsorts und 
das Einsammeln der Abfälle 
organisieren 

Genügend Abfalleimer, und –sammelbehälter
vorsehen, die eine Abfalltrennung ermöglichen

Organisator

AUSWERTUNG

Bewertung der Qualität 
der Organisation 

Die Organisatoren sehen gemeinsam mit   
den verschiedenen Partnern eine Abschluss-
besprechung vor, um über die Qualität der 
Organisation zu diskutieren 

Alle Partner 
(Polizei wird eingeladen)



ZUSTÄNDIGKEIT ANLAUFSTELLEN KOMPETENZEN REGION KONTAKT

Information, 
Beratung und 
Prävention

Jugendarbeitsstellen Beratung und Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen von 
12-25 Jahren bei der Organisation 
von Veranstaltungen/Projekten
Dialog und Prävention bei 
Veranstaltungen

Bezirk Leuk
Bezirk Westlich Raron
Brig-Glis-Naters
Goms
Zermatt Täsch Randa
St. Niklaus
Visp
Saas

027 473 28 73
027 932 31 69  
027 924 40 74 
079 713 21 19 
079 303 45 04 
027 956 26 36 
079 328 62 68 
jugendlokalsaas@
hotmail.com

Fiesta
Sucht Wallis

Beratung und Information zu Alkohol, 
anderen Drogen und Spielsucht

Oberwallis Visp 027 948 49 00 
www.suchtwallis.ch

www.bemyangel.ch Promotion der Aktion «Angel-Driver» Wallis 027 329 89 00

Sicherheit und 
Organisation

Gemeindepolizei
Kantonspolizei

Rechte und Pflichten, Beratung 
betreffend Sicherheitsmassnahmen

Gemeinde
Kanton

www.gov.ch
027 326 56 56

Samariterverband

KWRO

Beratung und Einrichten von 
Sanitätsposten
Online-Formular für Veranstaltungen

Oberwallis 027 946 80 72
www.samariter-osv.ch
www.kwro.ch  

SUISA Information und Verpflichtung 
betreffend 
Rechte der Urheber musikalischer 
Werke

Schweiz (dt.) 044 485 66 66 

SIPE-Zentren Beratung und Information in Sachen 
sexueller Gesundheit
Stände mit Spielen, Verteilung von 
Broschüren und Material

Wallis

Saal oder Lokale
für Veranstaltungen

Vermietung oder Verleihung von 
Lokalitäten

Gemeinde www.gov.ch 

E-Mail: fiesta@addiction-valais.ch
Internet: www.labelfiesta.ch

LISTE NÜTZLICHER ADRESSEN UND RESSOURCEN
BEI DER ORGANISATION VON VERANSTALTUNGEN



ZUSTÄNDIGKEIT ANLAUFSTELLEN KOMPETENZEN REGION KONTAKT

Öffentliche 
Unterstützung und 
Vereine

Kultur-/Jugendbeauftragte/r 
der Gemeinde

Mögliche finanzielle Unterstützung, 
Defizitgarantien, Spenden, Unterstützung 
mittels Leistungen (z.B. Bauamt), 
Vermietung von Infrastruktur usw.

Gemeinde www.gov.ch 

Dienststelle für Kultur des 
Kantons Wallis

Mögliche finanzielle Unterstützung, 
Defizitgarantie für kulturelle 
Veranstaltungen im Wallis

Wallis 027 606 45 60

Kantonale Dienststelle für
die Jugend – Jugenddele-
gierter

Mögliche finanzielle Unterstützung, 
Defizitgarantie für Veranstaltungen 
mit der Jugend

Wallis 027 606 12 25

Loterie Romande Mögliche finanzielle Unterstützung für 
sportliche, kulturelle oder soziale 
Veranstaltungen

Wallis 027 322 49 08

Migros Kulturprozent Mögliche finanzielle Unterstützung 
für kulturelle Veranstaltungen

Wallis 027 720 44 00

Notrufnummern Polizei 117 / 112

Feuerwehr 118

Sanität 144

Vergiftungsnotfälle 145

Pannendienste 140

Hygiene / Sanitär Videsa AG Vermietung mobiler Toilettenanlagen Sitten 0800 0800 05

TOI TOI AG Toiletten-Anlagen Oberwallis 0800 864 000

ecocup.ch Verkauf und Vermietung von 
individualisierten Mehrwegbechern

021 626 05 55

Unterstützung / 
Information 
betreffend 
Plakatierung

Gemeindepolizei Bewilligung für Plakatierung Gemeinde www.gov.ch 

Allgemeine Plakatgesellschaft 
(APG)

Plakatierung auf vorgesehenen 
Kulturträgern

Wallis 058 220 74 10

Ticketservice Ticket Corner Ticket-Verkaufsstelle für Grossanlässe Schweiz www.ticketcorner.ch 
0900 800 800

Eintrittsbändel Maxiprint Vertrieb von Eintrittsbändeln 6341 Baar 0444 400 400

Incognito Productions AG Vertrieb von Eintrittsbändeln 9000 St. Gallen 071 223 41 01

Verantwortlicher Herausgeber: Projektgruppe Fiesta
Reproduktion mit Einverständnis des Herausgebers erlaubt

Januar 2014



Party - Time!

Komme sicher

nach Hause!
nach Hause!
Berechne Deinen Promillewert!

Lade das Gratis - App runter!

«Be my angel» 

für eine sichere 
Heimreise

« BE MY ANGEL 
TONIGHT »

«BE MY ANGEL TONIGHT»,
WAS IST DAS?
   

Be My Angel Tonight ist eine Präventionsaktion zur Risikovermin-
derung im Strassenverkehr/Autofahren unter Alkoholeinfl uss.

KONKRET

Ein speziell ausgebildetes Team richtet sich bei Events an Eventbesucher/innen 
und schlägt konkrete Alternativen für eine sichere Heimreise vor.

WIE KANN EIN ANGEL-TEAM ENGAGIERT WERDEN?

Es ist einfach und kostenlos.
Die kostenlose Präventionsaktion gilt für Veranstalter und Wirte, um das Fest 
abzusichern. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

  

EINLADUNG DES ENGEL-TEAMS:
www.labelfi esta.ch
oder
Sucht Wallis - Be My Angel Tel. 027 329 89 00
Pl. du Midi 36 - 1950 Sitten Fax 027 329 89 09

WEITERE INFORMATIONEN ZUM KONZEPT:
www.bemyangel.ch



Spezielles Angebot 
für Veranstaltungen 

mit Fiesta-Label

RADIO ROTTU 
OBERWALLIS AG

FIESTA PARTNER 

ANGEBOTE PREIS EXKL. 8% MWST.

20 Radiospots à 20 Sekunden CHF 1‘640.00
   + 10 Gratis-Radiospots Label Fiesta
     
30 Radiospots à 20 Sekunden CHF 2‘460.00  
  + 15 Gratis-Radiospots Label Fiesta
     

Bei den Gratis-Spots (Fiesta) wird jeweils am Schluss der Slogan «Eine Veran-
staltung mit Label Fiesta – Damit das Fest in toller Erinnerung bleibt!» 
eingespielt.

PRODUKTION PAUSCHAL CHF 150.00
     

  

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEIM RADIO ROTTU:

Radio Rottu Oberwallis AG Tel. 027 948 09 40
Treichweg 1 Fax 027 948 09 58
Postfach werbung@rro.ch
3930 Visp



VSMANIF.CH ist die Hilfsplattform zur Planung und Organisation 
Ihrer Veranstaltungen. Dieser praktische Leitfaden soll eine Hilfe für 
Veranstalter sein, die mit zahlreichen Fragen konfrontiert sind, für die 
sie keine oder nur teilweise Lösungen haben.

 Welches Team und welche Organisationsstruktur?
 Weshalb, worüber und wie kommunizieren?
 Wie ein Budget erstellen und verwalten? 
 Welche Leistungen für welche Kunden?
 Welche Auswirkungen auf das Territorium?
 Wie die Qualität eines Events sicherstellen?

  

Möchten Sie Antworten auf diese wichtigen Fragen erhalten, um eine solilde 
Grundlage für eine Sport-, Musik- oder Kulturveranstaltung zu erarbeiten, dann 
steht Ihnen diese Website zur Verfügung. Dort fi nden Sie Informationen und 
Dokumente, um Ihre Initiative zu strukturieren und eine Organisation auf die 
Beine zu stellen, die Ihre Veranstaltung verwirklichen lässt.



PostAuto Schweiz AG offeriert allen mit dem Label Fiesta zertifizierten 
Veranstaltungen, die den Nachtbus von PostAuto bestellen, eine 
Anzeige auf den Bildschirmen aller im Oberwallis fahrenden Linien 
während der gesamten Woche vor der Veranstaltung (Wert 3’700.-). 

Am Schluss des Spots erscheint «eine Fiesta zertifizierte Veranstaltung 
- damit das Fest in toller Erinnerung bleibt».

  

BEDINGUNGEN UND INFORMATIONEN:

Postauto Schweiz AG Tel. 058 386 99 10
Region Wallis wallis@postauto.ch
Filiale Brig
3900 Brig
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FIESTA, 
DAS LABEL DEINER

BESTEN FESTE

SIE ORGANISIEREN EIN FEST?
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www.labelfi esta.ch
fi esta@addiction-valais.ch

Tel. 027 329 89 00


